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Vorwort 

Die Vorgeschichte dieses Entwurfs reicht bis zu dem Vortrag zurück, 
den ich am 17. Oktober 1958 auf der gemeinsamen Jahrestagung der 
Verwaltungsgerichtspräsidenten und Landessozialgerichtspräsidenten 
in Bremen über die Vereinheitlichung der verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrensordnungen gehalten habe (DVBI. 1958 S. 691 ff.). Damals 
hatte ich vorgeschlagen, nach Verabschiedung der Verwaltungsgerichts-
ordnung und der Finanzgerichtsordnung sofort an die Prüfung der 
Vereinheitlichung der drei verwaltungsgerichtlichen Verfahrensord-
nungen heranzugehen und eine Sachverständigenkommission für die 
wissenschaftlichen Vorarbeiten zum Erlaß eines einheitlichen Ver-
waltungsgerichtsgesetzes zusammenzurufen. 

Zunächst konnte dieser Vorschlag schon deshalb nicht weiterverfolgt 
werden, weil die Verabschiedung der Finanzgerichtsordnung noch 
sieben Jahre auf sich warten ließ. Aber auch nach dem lokrafttreten 
der Finanzgerichtsordnung am 1. Januar 1966 fand er in den zustän-
digen Ministerien des Bundes keinen Widerhall. Deshalb mußte nach 
einem anderen Weg gesucht werden, die 1958 begonnene Diskussion 
über die Vereinheitlichung der verwaltungsgerichtlichen Verfahrens-
ordnungen neu zu beleben. 

So faßte ich im Herbst 1966 den Entschluß, die Möglichkeit einer 
Vereinheitlichung der verwaltungsgerichtlichen Verfahrensordnungen 
noch einmal zu prüfen und gegebenenfalls das Ergebnis dieser Prüfung 
in einem einheitlichen Verwaltungsgerichtsgesetz zusammenzufassen. 
Dazu habe ich zunächst im Wintersemester 1966/67 an der Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften Speyer ein Seminar durchgeführt, das 
Grundfragen des Verwaltungsprozeßrechts gewidmet war und in dem 
durch rechtsvergleichende Untersuchungen zur Verwaltungsgerichts-
ordnung, zum Sozialgerichtsgesetz und zur Finanzgerichtsordnung fest-
gestellt werden sollte, ob sich eine Vereinheitlichung der drei Verwal-
tungsgerichtsordnungen in einem für alle drei Gerichtsbarkeiten und 
gerichtlichen Verfahrensordnungen einheitlichen Verwaltungsgerichts-
gesetz durchführen ließe. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war 
positiv, so daß ich mich entschloß, die Arbeiten an dem Entwurf eines 
einheitlichen Verwaltungsgerichtsgesetzes in Angriff zu nehmen. Durch 
das Entgegenkommen von Herrn Oberverwaltungsgerichtspräsidenten 
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Dr. Meyer-Hentschel, Koblenz, konnte ich für diese Arbeit Herrn 
Verwaltungsgerichtsrat Arno Steidel, Neustadt a. d. W., gewinnen, der 
für ein Jahr an das Forschungsinstitut der Hochschule abgeordnet 
wurde und nach Beendigung dieser Abordnung noch mehrere Monate 
neben seiner richterlichen Tätigkeit an dem Entwurf mitgearbeitet 
hat. 

Während dieser Zeit lag das Schwergewicht der Arbeit bei Herrn 
Verwaltungsgerichtsrat Steidel, der den Text des einheitlichen V:~rwal
tungsgerichtsgesetzes und die Begründung zu den meisten einzelnen 
Vorschriften entworfen hat. Seine Entwürfe sind in regelmäßigen, 
unter meiner Leitung stattfindenden Sitzungen unter Mitwirkung des 
Referenten am Forschungsinstitut der Hochschule, Herrn Regierungsrat 
Dr. Dr. Klaus König, und meines damaligen Assistenten, Herrn Regie-
rungsassessor Dr. Kiaus-Aibrecht Seiimann, beraten und überarbeitet 
worden. An die Stelle von Herrn Regierungsassessor Dr. Seiimann, 
der auch noch nach Beendigung seiner Tätigkeit in Speyer den Entwurf 
entscheidend mitgestaltet hat, ist seit dem 1. Februar 1968 Herr 
Assessor Dr. Hans-Werner Laubinger M. C. L., an die Stelle von Herrn 
Verwaltungsgerichtsrat Steidei seit dem 1. März 1968 Herr Regierungs-
assessor Jörg Rüggeberg getreten. Dieser hat die noch fehlende 
Begründung zu einzelnen Gesetzesvorschriften beigesteuert, die Schluß-
redaktion des Manuskripts besorgt und die Drucklegung des Werkes 
überwacht. Den Entwurf der allgemeinen Begründung hat Herr Re-
gierungsassessor Dr. Seilmann ausgearbeitet. 

Um die im Forschungsinstitut entwickelten Vorstellungen über wich-
tige und schwierige Fragen des Entwurfs an den in der Praxis gewon-
nenen Erfahrungen zu überprüfen, habe ich im Sommersemester 1967 
ein zweites Seminar über Grundfragen des Verwaltungsprozeßrechts 
veranstaltet, zu dem ich eine Reihe hervorragender Sachkenner aus 
der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit 
und der Finanzgerichtsbarkeit als Referenten eingeladen hatte. In 
diesem Seminar haben referiert: aus der allgemeinen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit Herr Bundesrichter Dr. Heinrich vom Bundesverwal-
tungsgericht in Berlin und Herr Präsident Dr. M. Seilmann vom 
Verwaltungsgericht Oldenburg; aus der Sozialgerichtsbarkeit Herr 
Bundesrichter Dr. Dapprich vom Bundessozialgericht in Kassel; für 
die Finanzgerichtsbarkeit Herr Senatspräsident a. D. Professor Dr. 
Tipke, Köln. Ferner haben sich an diesem Seminar Herr Rechtsanwalt 
Dr. Hoppe aus Münster1 und Herr Oberbundesanwalt Dr. Neis aus 

1 Die Regelung der Vertretung vor den oberen Bundesgerichten bei einer 
Vereinheitlichung der verwaltungsgerichtlichen Verfahrensordnungen, DVBl. 
1968 s. 161 ft. 
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Berlin1 mit Vorträgen über Einzelprobleme beteiligt. Eine schriftliche 
Stellungnahme hat der durch Krankheit an seinem mündlichen Vortrag 
verhinderte Herr Landessozialgerichtspräsident, Professor Dr. Wannagat 
aus Darmstadt, abgegeben. 

An den Seminarsitzungen, in denen die vorstehend angeführten 
Referenten gesprochen haben, haben ferner zahlreiche Richter der 
allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit erster und zweiter Instanz 
aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, des Sozialgerichts 
Speyer und des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz, Vertreter der Landes-
anwaltschaft beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und 
beim Verwaltungsgericht Karlsruhe, der Vertreter des öffentlichen 
Interesses im Lande Rheinland-Pfalz und interessierte Rechtsanwälte 
teilgenommen. Bei einzelnen Sitzungen waren Herr Ministerialrat 
Dr. Baumann vom Bundesministerium des Innern, Herr Ministerialrat 
Ziemer vom Bundesministerium der Finanzen und der Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Anwaltvereins, Herr Rechtsanwalt Dr. Brangsch, 
zugegen. Die sich an die Referate anschließenden Diskussionen mit 
diesen Gästen haben wesentlich dazu beigetragen, umstrittene Fragen 
zu klären und die Bedeutung der ins Auge gefaßten Lösungen für 
die Praxis deutlich zu machen. Ich bin daher den Referenten dieses 
Seminars und allen Gästen für ihre Beiträge zur Klärurig und Lösung 
der diskutierten Probleme zu besonderem Dank verpflichtet. Diesen 
Dank schulde ich auch den Herren Bundesrichtern Dr. Korbmacher 
und Dr. SendZer vom Bundesverwaltungsgericht, die sich zu der ersten 
Fassung des Entwurfs schrütlich geäußert haben. 

Der Entwurf verfolgt nicht das Ziel einer durchgreifenden Reform 
des geltenden Verwaltungsprozeßrechts, wie es in der Verwaltungsge-
richtsordnung, im Sozialgerichtsgesetz und in der Finanzgerichtsord-
nung niedergelegt ist. Eine solche Reform würde so viele grundsätzliche 
und schwierige Probleme aufwerfen, daß mit ihrer Verwirklichung 
in absehbarer Zeit nicht zu rechnen wäre. Der Entwurf beschränkt 
sich vielmehr darauf, die drei Gerichtsordnungen der allgemeinen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit und der Finanz-
gerichtsbarkeit zu einem einheitlichen Verwaltungsgerichtsgesetz zu-
sammenzufassen, in dem die Verfassung und das Verfahren dieser 
drei Gerichtsbarkeiten durch grundsätzlich für alle drei Gerichtsbar-
keiten gemeinsam geltende Vorschriften geregelt sind. Deshalb ent-
sprechen die in dem Entwurf getroffenen Entscheidungen zu rechts-
politisch umstrittenen Fragen nicht immer den von mir persönlich 

1 Die Aufgaben der Bundesanwaltschaft beim Bundesverwaltungsgericht, 
DVBl. 1968 S. 229 ff.; Die Arbeitsweise der Bundesanwaltschaft beim Bundes-
verwaltungsgericht, DVBl. 1968 S. 861 ff. 
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vertretenen Auffassungen (z. B. hinsichtlich des Instanzenzuges in der 
allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit). Die hier vorgeschlagene Ge-
setzesvereinheitlichung würde den praktischen Vorteil haben, daß 
Rechtsuchende und Anwälte nicht mehr darauf angewiesen sind, für 
jede der drei Gerichtsbarkeiten eine besondere Verfahrensordnung zu 
Rate zu ziehen. Die Ersetzung von drei Verfahrensordnungen durch ein 
Gesetz würde ferner die Handhabung des Verfahrensrechts der drei 
Gerichtsbarkeiten erheblich vereinfachen und erleichtern. Darüber 
hinaus würde die Vereinheitlichung durch ein Gesetz die wissen-
schaftliche Durchdringung und die didaktische Aufschließung des Pro-
zeßrechts der drei Gerichtsbarkeiten weiter fördern, wie der Vorgang 
der bundeseinheitlichen Verwaltungsgerichtsordnung gegenüber dem 
früheren Rechtszustand eindrucksvoll bewiesen hat. 

Es ist nicht selbstverständlich, daß aus dem Bereich der Rechts-
wissenschaft ein Gesetzentwurf vorgelegt wird. In neuerer Zeit befaßt 
sich die Jurisprudenz allerdings in zunehmendem Maße mit rechts-
politischen Fragen. So will auch der vorliegende Entwurf einen Beitrag 
der Wissenschaft zu einem wichtigen Problem der Rechtspolitik dar-
stellen. Hierdurch sollen alle an der Vereinheitlichung der drei Ver-
waltungsgerichtsordnungen interessierten Stellen angeregt werden, mit 
Nachdruck auf eine amtliche Gesetzesinitiative hinzuwirken. Nachdem 
sich die Präsidenten der obersten Bundes- und Landesgerichte der 
drei öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten am 16. Mai d. J. auf 
ihrer Tagung in Bremen und der Vorstand des Deutschen Anwalt-
vereins am 24. Mai d. J. auf seiner Tagung in Berlin grundsätzlich für 
ein solches Gesetz ausgesprochen haben, ist zu hoffen, daß diesem 
Entwurf der Einfluß auf die rechtspolitische Gestaltung nicht versagt 
bleibt. 

Am Schluß möchte ich allen, die sich um die Ausarbeitung dieses 
Entwurfs verdient gemacht haben, in erster Linie meinen Mitarbeitern 
an der Hochschule Speyer, herzlich dafür danken, daß sie sich um die 
Herstellung eines theoretisch befriedigenden und praktisch brauch-
baren Gesetzentwurfs bemüht haben. Dieser Entwurf ist das gemein-
same Werk aller dieser Mitarbeiter; ich begrüße es deshalb, daß er 
im Schrifttum als "Speyerer Entwurf" bezeichnet wird8• In den Dank 
an die Mitarbeiter sind auch alle Schreibkräfte der Hochschule, die 
an der Herstellung des druckreifen Textes beteiligt gewesen sind, 
einzubeziehen, insbesondere Frau M. Listing, die die Hauptlast dieser 
Arbeit getragen hat. 

3 Rohwer-Kahlmann, Der Speyerer Entwurf, SGb 1968 S. 269; vgl. ferner 
die redaktionellen Mitteilungen in DOK 1968 S. 479 ff. und Zeitschrift für 
Sozialreform 1968 s. 404. 
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Herrn Ministerialrat a. D. Dr. Johannes Broermann ist, wie schon 
bei früheren Gelegenheiten, für seine verlegerische Unterstützung 
herzlich zu danken. 

Speyer, den 15. Dezember 1968 

Carl Hermann UZe 
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Teil I 

Gerichtsverfassung 

1. Abschnitt 

Gerichte 

§ 1 Unabhängigkeit der Gerichte 
Die allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbar-

keit und die Sozialgerichtsbarkeit werden durch unabhängige, von den 
Verwaltungsbehörden getrennte Gerichte ausgeübt. 

§ 2 Gerichte 
(1) Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit sind 

1. in den Ländern die Verwaltungsgerichte und das Oberverwal-
tungsgericht, 

2. im Bund das Bundesverwaltungsgericht mit dem Sitz in Berlin. 
(2) Gerichte der Finanzgerichtsbarkeit sind 

1. in den Ländern die Finanzgerichte und das Oberfinanzgericht, 
2. im Bund der Bundesfinanzhof mit dem Sitz in München. 

(3) Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind 
1. in den Ländern die Sozialgerichte und das Landessozialgericht, 
2. im Bund das Bundessozialgericht mit dem Sitz in Kassel. 

§ 3 Gerichtsorganisation 
(1) Durch Gesetz werden angeordnet 

1. die Errichtung und Aufhebung eines der in § 2 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 genannten Gerichte, 

2. die Verlegung eines Gerichtssitzes, 
3. Änderungen in der Abgrenzung der Gerichtsbezirke, 
4. die Zuweisung einzelner Sachgebiete an ein Verwaltungsgericht, 

ein Finanzgericht oder ein Sozialgericht für die Bezirke mehrerer 
solcher Gerichte, 
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5. die Errichtung einzelner Kammern (§ 4 Abs. 2) oder einzelner 
Senate (§ 11 Abs. 2) an anderen Orten, 

6. der Übergang anhängiger Verfahren auf ein anderes Gericht bei 
Maßnahmen nach den Nummern 1, 3 und 4, wenn sich die Zu-
ständigkeit nicht nach den bisher geltenden Vorschrüten richten 
soll. 

(2) Mehrere Länder können die Errichtung eines gemeinsamen Verwal-
tungsgerichts, Finanzgerichts oder Sozialgerichts oder gemeinsamer 
Kammern eines solchen Gerichts oder die Ausdehnung von Gerichts-
bezirken über die Landesgrenzen hinaus, auch für einzelne Sach-
gebiete, vereinbaren; dies ·gilt für das Oberverwaltungsgericht, 
das Oberfinanzgericht und das Landessozialgericht sinngemäß. 

§ 4 Zusammensetzung des Verwaltungs-, des Finanz- und des Sozial-
gerichts 

(1) Das Verwaltungsgericht, das Finanzgericht und das Sozialgericht 
bestehen aus dem Präsidenten und aus den Direktoren und weiteren 
Richtern in erforderlicher Anzahl. 

(2) Bei diesen Gerichten werden Kammern gebildet. 
(3) Die Kammern entscheiden in der Besetzung von drei Richtern 

und zwei ehrenamtlichen Richtern. Bei Beschlüssen außerhalb der 
mündlichen Verhandlung und bei Vorbescheiden (§ 100) wirken die 
ehrenamtlichen Richter nicht mit. 

§ 5 Kammerbesetzung beim Sozialgericht 

Für die Besetzung der Kammern des Sozialgerichts mit ehrenamtli-
chen Richtern gilt folgendes: 

1. In den Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung 
und für Angelegenheiten der Arbeitslosenversicherung gehört je 
ein ehrenamtlicher Richter dem Kreis der Versicherten und der 
Arbeitgeber an. Sind für Angelegenheiten einzelner Zweige der 
Sozialversicherung eigene Kammern gebildet, so sollen die ehren-
amtlichen Richter dieser Kammern an dem jeweiligen Versiche-
rungszweig beteiligt sein. 

2. In den Kammern für Angelegenheiten des Kassenarztrechts wir-
ken je ein ehrenamtlicher Richter aus den Kreisen der Kranken-
kassen und der Kassenärzte (Kassenzahnärzte) mit. In Angele-
genheiten der Kassenärzte (Kassenzahnärzte) wirken als ehren-
amtliche Richter nur Kassenärzte (Kassenzahnärzte) mit. 

3. In den Kammern für Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung 
wirken je ein ehrenamtlicher Richter aus dem Kreis der mit der 
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Kriegsopferversorgung vertrauten Personen und der Versorgungs-
berechtigten mit; dabei sind Hinterbliebene in angemessener Zahl 
zu beteiligen. 

§ 6 Kammern für besondere Sachgebiete 
(1) Beim Verwaltungsgericht sollen Sozialhilfesachen und Angelegen-

heiten auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge nach §§ 25 bis 27 des 
Bundesversorgungsgesetzes in einer Kammer zusammengefaßt wer-
den. 

(2) Beim Finanzgericht sind Zoll-, Verbrauchsteuer- und Finanz-
monopolsachen in besonderen Kammern zusammenzufassen. 

(3) Beim Sozialgericht sind Kammern für Angelegenheiten der Sozial-
versicherung, der Arbeitslosenversicherung einschließlich der übri-
gen Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung sowie der Kriegsopferversorgung zu bilden. 
Für Angelegenheiten des Kassenarztrechts (§ 51 Abs. 2) sind eigene 
Kammern zu bilden. Bei Bedarf sind auch für Angelegenheiten der 
Knappschaftsversicherung einschließlich der Unfallversicherung für 
den Bergbau eigene Kammern zu bilden. 

§ 7 Vertretung des Präsidenten 
Den Präsidenten des Verwaltungsgerichts, des Finanzgerichts und 

des Sozialgerichts vertritt bei Verhinderung, wenn kein Direktor als 
ständiger Vertreter (Vizepräsident) bestellt ist, der dem Dienstalter, 
bei gleichem Dienstalter der dem Lebensalter nach älteste Direktor 
oder Richter. 

§ 8 Präsidium 
(1) Das Präsidium des Verwaltungsgerichts, des Finanzgerichts und 

des Sozialgerichts besteht aus dem Präsidenten, den Direktoren 
und den beiden dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter dem Le-
bensalter nach ältesten Richtern. 

(2) Sind bei dem Gericht zu Beginn des Geschäftsjahres mehr als zehn 
Direktoren angestellt, so gilt § 64 Abs. 3 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes sinngemäß. 

(3) Das Präsidium entscheidet mit Stimmenmehrheit; bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. 

§ 9 Vorsitz in den Kammern; Geschäftsverteilung auf die Kammern 

(1) Den Vorsitz in den Kammern führen der Präsident und die Direk-
toren. Vor Beginn des Geschäftsjahres bestimmt der Präsident die 


